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Schriftliche Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Thomas Völsch (SPD) vom 17.11.09 

und Antwort des Senats 

Betr.: Änderung der Landeshaushaltsordnung bezüglich auf Veranlassung 
der Freien und Hansestadt Hamburg gewählter oder entsandter Mitglie-
der von Aufsichtsorganen von Unternehmen 

In seiner Mitteilung an die Bürgerschaft in Drs. 19/4559 legt der Senat einen 
Entwurf für eine Änderung der Landeshaushaltsordnung (LHO) vor. Darin  
erhält – um Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im Verhältnis der Mitglieder 
der Aufsichtsorgane zur Freien und Hansestadt Hamburg zu erhöhen – § 65 
Absatz 5 LHO folgende Fassung: 

„Die auf Veranlassung der Freien und Hansestadt Hamburg gewählten 
oder entsandten Mitglieder der Aufsichtsorgane der Unternehmen haben 
bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen des Landes zu be-
rücksichtigen und die zur Wahrnehmung der Aufgabe der Beteiligungs-
verwaltung erforderlichen Berichte der zuständigen Behörde zu erstat-
ten.“ 

Die bisherige Fassung enthielt eine Soll-Vorschrift bezüglich der Berücksich-
tigung staatlicher Interessen und keine Regelung zur Berichterstattung: 

„Die zuständige Behörde soll darauf hinwirken, dass die auf Veranlas-
sung der Freien und Hansestadt Hamburg gewählten oder entsandten 
Mitglieder der Aufsichtsorgane der Unternehmen bei ihrer Tätigkeit auch 
die besonderen staatlichen Interessen berücksichtigen.“ 

Ich frage den Senat: 

Mit der Gesetzesänderung verfolgt der Senat das Ziel, die rechtlichen Grundlagen der 
Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten für die Freie und Hansestadt Hamburg zu 
konkretisieren. Dies soll insbesondere die Tätigkeit derjenigen Aufsichtsratsmitglieder 
erleichtern, die nicht Mitglied des Senates sind oder als Landesbediensteter die Funk-
tion für Hamburg ausüben. 

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

1. War bislang bei Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg 
(FHH) in Rechtsform einer AG – insbesondere der HSH Nordbank AG – 
hinreichend sichergestellt, dass die auf Veranlassung der Freien und 
Hansestadt Hamburg gewählten oder entsandten Mitglieder der Auf-
sichtsorgane der Unternehmen bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen 
staatlichen Interessen berücksichtigen? 
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2. Ist der zuständigen Behörde stets gelungen, auf die auf Veranlassung 
der FHH gewählten oder entsandten Mitglieder im Aufsichtsrat der HSH 
Nordbank AG erfolgreich hinzuwirken, dass diese bei ihrer Tätigkeit auch 
die besonderen staatlichen Interessen berücksichtigten? 

Ja. 

3. Gibt es Defizite in der bisherigen Praxis – insbesondere in Bezug auf die 
HSH Nordbank AG – die unter anderem Grund oder Anlass für die Ver-
änderung der Soll-Vorschrift sind? 

Nein, im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

In der Begründung zum Gesetzentwurf in Drs. 19/4559 heißt es weiter: 

„Ein angemessener Einfluss im Aufsichtsrat oder in einem entsprechen-
den Überwachungsorgan setzt voraus, dass die Freie und Hansestadt 
Hamburg detailliert, laufend und zeitnah über die konkreten Angelegen-
heiten des betroffenen Unternehmens informiert wird. (…) Bei einer Be-
teiligung an einer Aktiengesellschaft ist für die Information der die Anteile 
haltenden Gebietskörperschaft durch das gewählte oder entsandte Mit-
glied § 394 des Aktiengesetzes (AktG) einschlägig. (…) Voraussetzung 
dafür ist jedoch, dass dem Aufsichtsratsmitglied eine konkrete Berichts-
pflicht gegenüber der Gebietskörperschaft obliegt. (…) Bei Nichtmitglie-
dern der Regierung oder Nichtbeamtinnen und Nichtbeamten hingegen 
besteht keine gesetzliche Pflicht. Daher ist solchen Aufsichtsratsmitglie-
dern bislang regelmäßig eine vertragliche Berichtspflicht auferlegt wor-
den.“ 

4. Welche der derzeit auf Veranlassung der FHH gewählten oder entsand-
ten Mitglieder der Aufsichtsorgane welcher Unternehmen sind Nichtmit-
glieder des Senats und Nichtbeamte? 

Siehe Anlage. 

5. Wie sieht bislang die regelmäßig auferlegte vertragliche Berichtspflicht 
von Aufsichtsratsmitgliedern im Einzelnen aus? 

6. Ist diese vertraglich auferlegte Berichtspflicht immer gleich ausgestaltet  

a. unabhängig vom Mitglied, 

b. unabhängig vom Unternehmen? 

c. Wenn die Ausgestaltung vom Mitglied abhängig ist, in welcher Wei-
se? 

d. Wenn die Ausgestaltung vom Unternehmen abhängig ist, in welcher 
Weise? 

7. Welche Anforderungen an die Berichtspflichten formulieren die vertragli-
chen Berichtspflichten hinsichtlich der Gremien, aus denen zu berichten 
ist und hinsichtlich Häufigkeit und Inhalt der Berichte? 

8. Welchen auf Veranlassung der FHH gewählten oder entsandten Mitglie-
dern der Aufsichtsorgane welcher Unternehmen (Mitglieder der Jahre 
2007 bis 2009) wurde keine Berichtspflicht vertraglich auferlegt? 

9. Für welche auf Veranlassung der FHH in den Aufsichtsrat der HSH 
Nordbank AG gewählte oder entsandte Mitglieder (Mitglieder der Jahre 
2003 bis 2009) der Jahre 2006 – 2009 gab es vertragliche Berichtspflicht 
und für welche gab es keine? 

Mit der Wahl der von der FHH entsandten oder auf Vorschlag der FHH gewählten 
Aufsichtsratsmitglieder, die nicht Staatsbedienstete sind, werden diese – unabhängig 
vom Unternehmen – schriftlich unter ausdrücklichem Hinweis auf den Wortlaut des  
§ 65 Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung darauf hingewiesen, dass sie auch Wah-
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rer der Interessen der FHH sind. Das Einverständnis mit dem Schreiben ist von den 
Aufsichtsratsmitgliedern schriftlich zu bestätigen.  

Dem neuen, seit Juli 2009 berufenen Aufsichtsrat der HSH Nordbank AG (HSH) gehö-
ren insgesamt acht Mitglieder an, die auf den Vorschlag des Landes Schleswig-
Holstein und der FHH zurückgehen. Sechs Mitglieder sind dabei auf gemeinsamen 
Vorschlag der Länder gewählt. Hinsichtlich dieser wurde eine weitergehende Konkreti-
sierung der Berichtspflichten vorgenommen. Diese stellt dabei auch ausdrücklich auf 
die Regelungen der §§ 394, 395 Aktiengesetz und die sich danach ergebenden Mög-
lichkeiten ab.  

Zudem ist jeweils ein Mitglied des Aufsichtsrates auf den Einzelvorschlag der Länder 
berufen worden. Aufgrund des Umstandes, dass es sich bei dem auf Veranlassung 
der FHH gewählten Vertreter im Aufsichtsrat der HSH um einen Landesbeamten han-
delt, waren – unter Bezugnahme auf die dienst- und beamtenrechtliche Pflichtenstel-
lung gegenüber dem Dienstherren – zusätzliche Absprachen zur Wahrung eines an-
gemessenen Einflusses des Senats nicht erforderlich. 

Bei dem allein vom Land Schleswig-Holstein benannten Vertreter im Aufsichtsrat der 
HSH handelt es sich um einen Sachverhalt, der nur die Landesregierung Schleswig-
Holstein betrifft. Dieser Teil der Frage kann vom Senat nicht beantwortet werden, da 
er außerhalb des Verantwortungsbereichs des Senats und der parlamentarischen 
Kontrolle der Bürgerschaft liegt und vom parlamentarischen Fragerecht nicht umfasst 
ist. 

Im Übrigen siehe Drs. 19/2847, 19/4295 sowie Vorbemerkung. 

10. Gab es in der bisherigen Praxis – insbesondere in Bezug auf die HSH 
Nordbank AG – aus Sicht der Beteiligungsverwaltung Defizite hinsichtlich 
der Berichterstattung durch auf Veranlassung der FHH in den Aufsichts-
rat gewählte oder entsandte Mitglieder? 

Nein. 
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Anlage 

Auf Veranlassung der FHH gewählte oder entsandte Mitglieder in Aufsichtsorganen 
hamburgischer öffentlicher Unternehmen  

(ohne Senatsmitglieder und Staatsbedienstete) 
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